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 30. August 2024 
 
 

Ö F F E N T L I C H E - N I E D E R S C H R I F T 
 

der öffentlichen Sitzung des Windkraftausschusses 
am Donnerstag, 29. August 2024, 19:00 Uhr bis 20:49 Uhr, 

im Sitzungssaal des ehemaligen Rathauses Erbach, 
Markt 1, 65346 Eltville am Rhein 

 
Anwesend 
 
Vorsitz: 
SPD: 
Herr  Ralf Bachmann Ausschussvorsitzender  

 

 
Mitglieder: 
CDU: 
Herr  Ludwig Jung Ausschussmitglied  
Frau  Tina Lochner Ausschussmitglied vertritt Hr. Arnaud 
Frau  Nancy Nüdling Ausschussmitglied  
Herr  Felix Tellez Nitzling Ausschussmitglied  

 

 
GRÜNE: 
Frau  Kathrin Bruns Ausschussmitglied  
Frau  Petra Driese-Gessner Ausschussmitglied  
Herr  Wolfgang Steinberg Ausschussmitglied  

 

 
SPD: 
Herr  Matthias Hannes Ausschussmitglied  

 

 
BLL: 
Herr  Rainer Scholl stellv. Ausschussvorsitzender  

 

 
Fraktionsvorsitzende: 
CDU: 
Herr  Andreas Bsullak Fraktionsvorsitzender  

 

 
GRÜNE: 
Herr  Guntram Althoff Fraktionsvorsitzender  

 

 
Von der Verwaltung: 
Herr  Thomas Merkes Bediensteter  
Herr  Claus-Jürgen Steins Bediensteter  

 

 
Schriftführung: 
Frau  Julia Übelhör Schriftführerin  
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Gäste: 
Herr Christopher Lüning von der Landesenergieagentur LEA   

 

 
Entschuldigt 
 
Vorsitz / Mitglieder: 
CDU: 
Herr  Alexandre Arnaud Ausschussmitglied  

 

 
AfD: 
Herr  Jan Feser Ausschussmitglied  

 

 
 
Sitzungsverlauf 

 
Ausschussvorsitzender Ralf Bachmann eröffnet die Sitzung des Windkraftausschusses um 19:00 Uhr und 
stellt die ordnungsgemäß erfolgte Einladung zur Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Einwendungen gegen Einladung und Tagesordnung werden nicht erhoben. 
 
Die Niederschrift über die 1.Sitzung des Windkraftausschusses vom 18. Juni 2024 hat gemäß der Ge-
schäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und der Beiräte der Stadt Eltville am 
Rhein offen gelegen. Die Niederschrift wurde im Ratsinformationssystem der Stadt Eltville für die Mitglie-
der veröffentlicht. 
 
Gegen die Abfassung der Niederschrift wurde kein Widerspruch erhoben. 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Vorstellung LEA - Unterstützungsangebot zur weiteren Vorgehensweise Windkraft 
 

 

Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Lüning (s. Präsentation im Anhang zum Protokoll) werden Fragen 
beantwortet.  
 
Es wird einvernehmlich beschlossen, dass die Ausschussmitglieder in einem ersten Workshop (möglichst 
im September/Anfang Oktober) grundlegende Fragestellungen hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise 
klären sollen. Die LEA wird diesen Workshop mit ihrer fachlichen Expertise unterstützen, Erfahrungen aus 
anderen Kommunen sollen berücksichtigt werden. 
 
Weiterhin wird ein Vor-Ort-Termin mit Vertretern aus dem Forst angedacht. 
 

2. Antrag der BLL-Fraktion vom 01.03.2024 betreffend "Flächen für 
Windkraftanlagen" 

(FA-23/2024) 

 

Beschluss: 
Einvernehmlich zurückgestellt bis zu den Workshops. 
 

3. Antrag der AfD-Fraktion vom 04.03.2024 betreffend "Trotz aller Eu-
phorie:Windkraftanlagen dürfen weder zum Millionengrab noch zu 
Vogel- oder Insektenkillern werden" 

(FA-24/2024) 
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Beschluss: 
Einvernehmlich zurückgestellt bis zu den Workshops. 
 

4. Mitteilungen 
 

Keine 
 

5. Anfragen und Verschiedenes 
  

5.1 Terminfindung für eine gemeinsame Ausschusssitzung mit Kiedrich/Schlangenbad 
(ggf. auch Walluf und OeWi) zu den Themen Zuwegung, Interessensausgleich etc. 

 

Es wird einvernehmlich beschlossen, dass die Terminfindung mit den Nachbarkommunen erst nach dem 
ersten Workshop erfolgen sollte. 
 

5.2 FNP Eltville - Anpassung (zum Absatz TPEE) erforderlich? 
 

Der rechtsgültige FNP der Stadt Eltville ist 40 Jahre alt und wird derzeit novelliert. Im Regionalplan sind 
die Vorrangflächen dargestellt. 
Windkraftanlagen im Außenbereich sind grundsätzlich zulässig, wenn nicht öffentliche Belange entgegen-
stehen. Ob öffentliche Belange entgegenstehen, wird im Genehmigungsverfahren geprüft. 
Es besteht diesbezüglich aktuell kein Handlungsbedarf seitens Ausschuss oder Verwaltung.  
 

6. Empfehlung zum weiteren Ablauf 
 

Verwaltung und LEA stimmen Terminvorschlag für den Workshop ab und teilen diesen dem Ausschuss 
mit. 
 
In Anerkennung des Ergebnisses des Bürgerentscheids vom 25.02.2024 beschloss die Stadtverordneten-
versammlung am 4. März 2024 den Magistrat um Zusammenstellung von Informationen zu in der Nieder-
schrift festgehaltenen Fragen.  
In der Stadtverordnetenversammlung am 23. September 2024 wird dargelegt werden, dass die Erkennt-
nisse aus der aktuellen Sitzung des WK-Ausschusses zeigen, dass nicht alle Fragen zum 23.9.2024 beant-
wortet werden können. Teils wird sich die Beantwortung der Fragen im laufenden Prozess ergeben, teils 
werden Externe zur Beantwortung benötigt.  
 
Mit der Einladung zum Workshop soll der relevante Auszug aus der Niederschrift der Stadtverordneten-
versammlung vom 4. März versendet werden. 
 
 
 
 
 
Ralf Bachmann  Julia Übelhör 
Ausschussvorsitzender  Schriftführerin 

 

 



1LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Windenergie-Prozess-Vorschlag
Bürgerforum Energiewende Hessen, Eltville, 29.08.2024



2LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Ablauf Windenergieplanungen

Bürgerforum Energiewende Hessen 



3LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Zeit

Flächen-Prozessunterstützung: toolbox.lea-hessen

Flächensteuerung durch Kommunen bei Wind- und Solarparks

Kriterienfindung

Flächensicherung / -
tausch

Flächen-Pooling

Projektierer-Auswahl 
und Verhandlungen 
z.B. zu Beteiligungs-

Optionen

Gestaltung der 
Betriebsgesellschaft Bauleitplanung / 

Regionalplanung

Genehmigung

Vergabe-Recht

HGO

Kommunal-Aufsicht

Akzeptanzfördernde 
Einnahmen-Nutzung

Direktes Energiegeld

Förderrichtlinien

Stiftungen

Finanzierung kommunaler Infrastruktur

Bürgerbeteiligung

Kommunale 
Pachteinnahmen

§6 EEG

Optional: 
Kommunalbeteiligung 

an der 
Betriebsgesellschaft

Ggf. Verhandlungen 
mit anderen Flächen-

EigentümerInnen

KOMMUNE

4

21

3

5



4LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

• Fachliches Know-how

• Kapazitäten

➢ Externe hinzuziehen?

• Akzeptanz im Blick

1. Analyse:

Welche Flächen 

eignen sich (wie 

gut)?

3. Rolle:

Wie aktiv möchte die 

Kommune handeln?

2. Politischer Wille:

Wo und wie möchte 

die Kommune 

Flächen entwickeln?

• Kommunikation 

Intern und Extern

• Kommunikation

• Verhandlungen 

Externe hinzuziehen?

Welche Fragen sollten sich Kommunen stellen?

4

Windenergie-Projekte als Kommune erfolgreich steuern 

Wurde mit allen Beteiligten gesprochen?

Sind alle Optionen bekannt?
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Zentrale Fragen / rechtlich, wirtschaftlich

• Wollen wir in einer gemeinsamen Gesellschaft mitreden? 

• Wer kann/soll in einer solchen Gesellschaft dabei sein?

• Soll Vergaberecht eine Rolle spielen? → muss frühzeitig geklärt werden

• Wollen wir 100% Kontrolle?

• Wollen wir als Verpächterin auftreten – ohne finanzielle Risiken?

Monat JJJJ | Wiesbaden | Die LEA Hessen stellt sich vor
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7LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH Bürgerforum Energiewende Hessen 

Rollen der Kommune

Seite 7



8LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Was bringt es der kommunalen Flächeneigentümerin? 
(inkl. 25% Kommunalbeteiligung)

- in 30 Jahren (maximale Standfestigkeit): ca 11 Mio. Euro pro WEA

- in 25 Jahren: ca 8,7 Mio. Euro

- moderate
Pachtannahme:

Mindestpacht iHv 150.000 € p.a.
für die gesamte Laufzeit 
sowie bis ins 15. BJ von 
ertragsabhängig 18,00% 

sowie ab dem 16. BJ bis 30. BJ 
von 22,50% (effektive Pacht bis
zu 300.000 € p.a.) 

Quelle: Berechnung Wirtschaftsprüferkanzlei SterrKölln

- € 

2.000.000 € 

4.000.000 € 

6.000.000 € 

8.000.000 € 

10.000.000 € 

12.000.000 € 

Einnahmen

Potenzielle kommunale  Einnahmen pro Windenergieanlage  - 
Beispielrechnung für Hessen

Pachteinnahmen Gewerbesteuer (ab Jahr 16)

Optional: 25% Kommunal-Beteiligung EEG-Kommunalabgabe
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Grundsätzliche Empfehlung zur 
Kommunikation

Kriterien und 

Auswahl von 

Projektierern
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Kosten & Nutzen-Abwägung vor Ort – 

ehrlich diskutieren und einfließen lassen

KOSTEN

• Landschaftsbild 

• Eingriff in Natur & Wald

• Schall & Schatten

• Verteilungsungerechtigkeit?

• Kosten im Stromsystem?

NUTZEN

• Spart fossile Brennstoffe ein

• Geld für Energie bleibt vor Ort

• Kann Unternehmen mit grüner 

Energie versorgen (Jobs)

• Einnahmen für BürgerInnen 

und Kommunen?
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Neu: Vergabe- und Beihilferechtsleitfaden für 
Kommunen (wichtig für Wertfindung)

11



12LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Vergaberechtliche Aspekte

• B.5.3.1. Beispiel 1

• Die Kommune vereinbart die Zahlung eines Pachtzinses und einklagbare 
Bauverpflichtungen unter dem Vorbehalt der Genehmigungspflicht des Vorhabens. Zudem 
legt sie zwingende und eindeutige Bauvorgaben, die über allgemein geltende rechtliche 
Vorgaben hinausgehen, für einen ihren Vorstellungen entsprechenden Windpark fest. Auch 
soll die Kommune einen prozentualen Anteil an der Einspeisung erhalten. 

Monat JJJJ | Wiesbaden | Die LEA Hessen stellt sich vor

→ Vergaberecht



13LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Vergaberechtliche Aspekte

• B.5.3.2. Beispiel 2

• Die Kommune beauftragt konkret beschriebene Arbeiten für die Errichtung einer 
Windenergieanlage (Erdarbeiten/Fundamentarbeiten/Kauf und Aufbau Windrad) und der 
Auftragnehmer verpflichtet sich durch einen Vertrag zur Erbringung dieser Leistungen. 

Monat JJJJ | Wiesbaden | Die LEA Hessen stellt sich vor

→ Vergaberecht



14LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Vergaberechtliche Aspekte -  Bauauftrag

• B.5.3.2. Beispiel 2

• Die Kommune beauftragt konkret beschriebene Arbeiten für die Errichtung einer 
Windenergieanlage (Erdarbeiten/Fundamentarbeiten/Kauf und Aufbau Windrad) und der 
Auftragnehmer verpflichtet sich durch einen Vertrag zur Erbringung dieser Leistungen. 

Monat JJJJ | Wiesbaden | Die LEA Hessen stellt sich vor

→ Vergaberecht
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Vergaberechtliche Aspekte -  
Dienstleistungskonzession

• B.6.1.1 Beispiel 1

• Die Kommune macht neben der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen keine 
Vorgaben an den Bau. Gegenstand der Vereinbarung sind beispielsweisew: 

• Umsatzbeteiligung in Form eines prozentualen Anteils

• Kostenloser Strombezug

• Mindestanzahl der Anlagen

• Einhaltung von Abstandsflächen, die über die gesetzlichen Abstände hinaus gehen

• Zuwegung/Zugänge zum Grundstück

• Bestimmte Kapazität der Anlagen

Monat JJJJ | Wiesbaden | Die LEA Hessen stellt sich vor

→ Formal: nicht vergaberelevant, aber funktional auslegbar.
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Vergaberechtliche Aspekte -  Gründung von 
Gesellschaften

• B.7.4.1. Beispiel 1

• Die Kommune und ein privater Investor gründen gemeinsam eine Projektgesellschaft, die 
die Projektierung und den Bau des Vorhabens übernimmt.

Monat JJJJ | Wiesbaden | Die LEA Hessen stellt sich vor

→ ausschreibungspflichtig, sofern Gesellschaft und Leistung 
untrennbares Ganzes
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Vergaberechtliche Aspekte -  Gründung von 
Gesellschaften

• B.7.4.3. Beispiel 3

• Ein Privater Investor baut die Windenergieanlage und betreibt durch eine 
Betreibergesellschaft (GmbH oder GmbH & Co. KG) die Anlage, die Kommune stellt das 
Grundstück hierfür zur Verfügung. Es werden keine Bauvorgaben vereinbart. Die Kommune 
behält sich vertraglich im Pachtvertrag vor, sich an der Betreibergesellschaft nach 
Fertigstellung des Baus zu beteiligen. Nach der Fertigstellung des Baus überträgt der 
Investor Anteile der Betreibergesellschaft an die Kommune, sie wird Kommanditist der 
Betreibergesellschaft. Die Umsatzbeteiligung wird nicht über die Zahlung eines Pachtzinses 
realisiert, sondern gesellschaftsrechtlich über die Beteiligung der Kommune an der 
Betreibergesellschaft.38)

Monat JJJJ | Wiesbaden | Die LEA Hessen stellt sich vor

→ Verpachtung vergaberechtsfrei, Kauf von Anteilen vergaberechtsfrei 
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1. Gremium benennen für weiteren Prozess – erledigt

2. Flächen besprechen und (fachliche und politische) Priorisierungen 
diskutieren: welche Flächen sollten priorisiert beplant werden, wo sollten 
Fragen im weiteren Prozesse aufgestellt und beantwortet werden, Auflagen 
erstellt werden? (Aufgabe des Gremiums)

3. Politische Frage: welches insb. wirtschaftliche Ziel verfolgt die Kommune? 
Leitlinien für die Auswahl möglicher Projektierer finden – Fragenkatalog 
erarbeiten, Modelle grundsätzlich diskutieren (Zielklärung in Workshops)

4. Auswahlprozess an professionellen Dienstleister geben – Aufwände später 
Projektierer in Rechnung stellen

5. Diskussion der Angebote in Lenkungskreis (Gremium beratend, 
Magistrat/Verwaltung als Entscheider)

6. Entscheidungsfindung entlang Angebots(nach-)verhandlungen

7. Kommunikation 

8. Weitere Schritte und Planungen (z.B. gesellschaftsrechtliche Gründung)

Prozessempfehlung für Eltville
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Ausgangssituation Fläche

19

Auf Gemeindegebiet liegen folgende Wind-

Vorranggebiete: 

ein Teil von VRG 2-414g 

(der andere Teil liegt auf Gemarkungen Kiedrichs), 

der Großteil von VRG 2-439 

(Restfläche in Schlangenbad) 

und ein Teil von 

VRG 2-343 (Restfläche in Walluf). 

Die Flächen der VRG sind vollständig 

im Eigentum der Stadt. 
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Vorschlag zu fachlichen Fragen 

Priorisierung nach Risiken

• Flächen, die auf weniger Akzeptanz stoßen und Rückschlagspotenzial bieten – 

abstufen 

• Angebote entlang der Abstufung einholen: 

Planungen für priorisierte Flächen trennen von möglichen weiteren Flächen

• welche Risiken sehen Profis (und deren Gutachter) auf diesen Flächen? Wie stellen 
diese sich Lösungsmöglichkeiten vor?

• Welche Risikobewertung wird innerhalb der Angebote vorgenommen?

• Auflagen im Rahmen der Angebotsverhandlung diskutieren: Anlagen werden erst 

nach gutachterlicher Klärung der möglichen Standorte (Bodenuntersuchungen) dort 

gebaut, wo ein höheres Risiko besteht – ggf. Nutzung des Kiedricher Gutachters zur 

Bewertung 

21
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Wasser-Fachinformationen etc. – 
FAQ-Sammlung aufbauen für Eltville

22
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Vorrangfläche 2-414g

23
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Vorrangfläche 2-414g

24
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Vorrangfläche 2-439

25
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Vorrangfläche 2-439

26
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Vorrangfläche 2-343

27
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Vorrangfläche 2-343

28



29LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Wirtschaftlichkeit und kommunale 
Wertschöpfung
Die Bandbreite wirtschaftlicher kommunaler Aktivität ist groß    

• Welches Modell passt zu meiner Kommune?

• Welches Know-how, Ressourcen oder Ziele haben wir?

• Eigene Flächensicherung durch die Kommune ist möglich! 

1. Eigener Betrieb durch die Kommune (z.B. Stadtwerke, AöR)

2. Betrieb durch Energieversorger (z.B. Pachtmodell)

3. Bürgerbeteiligung und Genossenschaften

4. Contracting-Modelle

• Wirtschaftliche Aktivität der Kommune (§121,122 HGO) erlaubt

29

Windenergie-Projekte als Kommune erfolgreich steuern 

Analyse & Steuerung Planung & Genehmigung Umsetzung Betrieb

Bild: Pressebox.de

Rollenklärung
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In welcher Phase hat die Kommune 
Einflussmöglichkeiten?

Seite 30
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Weiterführende Informationen

https://www.buergerforum-energiewende-
hessen.de/windenergieflaechen

31

https://www.buergerforum-energiewende-hessen.de/windenergieflaechen
https://www.buergerforum-energiewende-hessen.de/windenergieflaechen


19. Mai 2023 Freigericht und Alzenau
Beteiligungs- und Betreibermodelle - kommunale Wertschöpfung, Steffen Kölln

MEHR KOMMUNALBETEILIGUNG: MEHR ANTEIL AM 
KUCHEN – ABER: VERGABERECHT BEACHTEN

Projektentwickler
entwickelt und betreibt allein

Projektentwickler
ist nur Dienstleister

0 % Kommune 
verpachtet „nur“

100 % Kommune
entwickelt und betreibt allein

50 % Kommune 
beteiligt

W
er

ts
ch

ö
p

fu
n

g

Vergaberecht



19. Mai 2023 Freigericht und Alzenau
Beteiligungs- und Betreibermodelle - kommunale Wertschöpfung, Steffen Kölln

Option für die Kommune zur Beteiligung ab Inbetriebnahme

BETEILIGUNGSMODELLE

< 50 %> 50 %
(Kapitalbeteiligung 
oder Stimmrecht)

Betreibergesellschaft ist Sektorenauftraggeber

beherrschender Einfluss eines öffentl. Auftraggebers





Vergaberecht

Kommune Projektentwickler

Betreibergesellschaft



19. Mai 2023 Freigericht und Alzenau
Beteiligungs- und Betreibermodelle - kommunale Wertschöpfung, Steffen Kölln

Option für die Kommune zur Beteiligung ab Inbetriebnahme

BETEILIGUNGSMODELLE

rechtl. Risiko: mittelbare Beschaffung, falls Kommune = Auftraggeberin
 bisher keine Rechtsprechung
 praktische Relevanz gering, wenn Auswahlverfahren erfolgt

Vergaberecht

≥ 50 %≤ 50 %

Kommune Projektentwickler

Betreibergesellschaft



19. Mai 2023 Freigericht und Alzenau
Beteiligungs- und Betreibermodelle - kommunale Wertschöpfung, Steffen Kölln

Option für die Kommune zur Beteiligung ab Inbetriebnahme

BETEILIGUNGSMODELLE

unproblematischVergaberecht

kommunale Gesellschaft

Projektentwickler

Betreibergesellschaft

≥ 50 %
≤ 50 %

Kommune

100 %

Beteiligung über kommunale Gesellschaft u.U. steuerlich vorteilhaft



19. Mai 2023 Freigericht und Alzenau
Beteiligungs- und Betreibermodelle - kommunale Wertschöpfung, Steffen Kölln

Option für die Kommune zur Beteiligung ab Inbetriebnahme

BETEILIGUNGSMODELLE

vergaberechtlich unproblematisch

30 %50 %

Kommune Projektentwickler

Betreibergesellschaft

lokaler Akteur

20 %

Bürgermeister als Aufsichtsrat oder Vorstand



19. Mai 2023 Freigericht und Alzenau
Beteiligungs- und Betreibermodelle - kommunale Wertschöpfung, Steffen Kölln

Option für die Kommune zur Beteiligung ab Inbetriebnahme

BETEILIGUNGSMODELLE

führt vergaberechtlich zur Ausschreibungspflicht

30 %50 %

Kommune Projektentwickler

Betreibergesellschaft

lokaler Akteur

20 %

Kommune

>50 %



19. Mai 2023 Freigericht und Alzenau
Beteiligungs- und Betreibermodelle - kommunale Wertschöpfung, Steffen Kölln

Die Kommune übernimmt (bestellt) Windenergieanlagen

BETEILIGUNGSMODELLE

Übernahme von WEA (Beschaffungsvorgang) führt zur 
Ausschreibungspflicht (in Abhängigkeit vom Zeitpunkt)

Vergaberecht

kommunale Gesellschaft

Projektentwickler

Betreibergesellschaft

100 %

Kommune

100 %



19. Mai 2023 Freigericht und Alzenau
Beteiligungs- und Betreibermodelle - kommunale Wertschöpfung, Steffen Kölln

Beteiligung der Kommune von Beginn an

DIREKTE BETEILIGUNGSMODELLE

Projektentwickler Kommune

Windenergie 
Kommunal

(Betreibergesellschaft)

Herausforderungen Chancen

Projektentwicklungsrisiko liegt (auch) bei der Kommune Hohe Einflussmöglichkeit

Benötigt EK-Finanzierung ggfl. höhere Wertschöpfung

Erfordert vielfältige Entscheidungen

Langer Zeitraum in dem gem. gestaltet wird - Abstimmungen…

Zuverlässiger Partner, gesicherte Finanzierung erforderlich



19. Mai 2023 Freigericht und Alzenau
Beteiligungs- und Betreibermodelle - kommunale Wertschöpfung, Steffen Kölln

Beteiligung der Kommune nach Inbetriebnahme “schlüsselfertig“

DIREKTE BETEILIGUNGSMODELLE

Projektentwickler
Kauf- und Abtretungsvertrag über Gesellschaftsanteile

Kommune

Betriebsführer
Betriebsführungsvertrag

Finanzierende 
Bank

Finanzierungs-
verträge

DirektvermarkterVersicherungenHersteller

Windenergie 
Kommunal

(Betreibergesellschaft)

Versicherungs-
verträge

Bisherige 
Gesellschafterin

Neue 
Gesellschafterin



19. Mai 2023 Freigericht und Alzenau
Beteiligungs- und Betreibermodelle - kommunale Wertschöpfung, Steffen Kölln

Was hat die Kommune zu beachten?

DIREKTE BETEILIGUNGSMODELLE

Schrankentrias des § 121 HGO: öffentlicher Zweck / Leistungsfähigkeit / Subsidiarität

Haftungsbegrenzung; keine Nachschusspflicht

Angemessener Einfluss ist sicherzustellen (Faustregel: entsprechend der Beteiligungsquote)

→ Faktisches Mitspracherecht

formale Anforderungen

→ Anzeige bei der Rechtsaufsicht

→ Vergabeverfahren

Vorstellung Angebot endura kommunal 41

Beteiligung über Eigenbetrieb oder Tochter-GmbH
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Beteiligung an Projektentwicklungsgesellschaft

BETEILIGUNGSMODELLE

Kommune Projektentwickler

Projektentwicklungs-
gesellschaft

Kommune Projektentwickler

Betreibergesellschaft

50 % 50 % 50 % 50 %

Verkauf des Projektes

VORTEILE: 

• Direkte Beteiligung an der 
Projektenwicklung

NACHTEILE: 

• Kommunalrechtl. Genehmigung der Beteiligung an 
Projektentwicklungsgesellschaft; öffentlicher Zweck fraglich

• Risikotragung der Projektentwicklung
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Optionale Beteiligungen

Beteiligungsmodell für die Bürger:innen

LOKALE WERTSCHÖPFUNG STEIGERN

Betreibergesellschaft

BürgerbeteiligungEnergiegenossenschaft

Gesellschaftsanteile
oder

Darlehen

Kommune

Projektentwickler / GU

§ 121 Abs. 1a HGO: 
Die wirtschaftliche Beteiligung 
der Einwohner soll ermöglicht 

werden.
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Vielfältige Motivationen

BETEILIGUNGSMÖGLICHKEITEN

SEITE 44

Bindung & 
Standort-

identifikation

Eigenkapital für 
Projekt-

finanzierung

Wille 
Bürgerschaft

Akzeptanz

Image

Vertrieb/ 
Wettbewerbs-

vorteil

Regionale
Wert-

schöpfung



19. Mai 2023 Freigericht und Alzenau
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Die wichtigsten Bürgerbeteiligungsmodelle

LOKALE WERTSCHÖPFUNG STEIGERN
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 Einzelinvestition über 25.000 EUR

 Emissionsvolumina über 6 Mio EUR

 Rendite Mindestzins + ggf. Bonuszins

 Regionale Eigentümer

 Überregionale KG-Modelle

 Beteiligung am Gewinn

 Energiegenossenschaften

 Meist mehrere Projekte innerhalb eG

 Beteiligung am Gewinn
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 Darlehensgeber

 Keine Informationspflichten und Mitsprache

 Einkünfte aus Kapitalvermögen

 Prospektpflicht (über 20 Anteile)

 Mitunternehmer

 Informationspflichten und Mitsprache

 Einkünfte aus Gewerbebetrieb

 Prospektpflicht (über 20 Anteile)

 Mitglied

 Informationspflichten und Mitsprache

 Einkünfte aus Kapitalvermögen

 Keine Prospektpflicht

GmbH & Co. KG

(Geldgeber & Eigentümer)

(Nachrang-)Darlehen

(Nur Geldgeber)

Genossenschaft

(Geldgeber & Eigentümer)

 Einzelinvestiton bis 25.000 EUR

 Emissionsvolumina bis 6 Mio EUR p.a.

 Rendite Mindestzins + ggf. Bonuszins

 Darlehensgeber

 Keine Informationspflichten und Mitsprache

 Einkünfte aus Kapitalvermögen

 Keine Prospektpflicht

Schwarmfinanzierung

(Nur Geldgeber)



46LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Der Weg zum möglichen Partner

46



47LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH

Kriterien in der Bewertung – aber nicht alle sind 
immer zu einem frühen Zeitpunkt sinnvoll

Besser: Angebote einholen und Rückfragen stellen 

47
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ANHANG

Monat JJJJ | Wiesbaden | Die LEA Hessen stellt sich vor
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• 4 Phasen für Kommunen

1. Vorplanung / Richtungsentscheidung 2. Projektierungsphase (optional)

3. Bauphase 4. Betriebsphase (optional: Kommunalbeteiligung) 

Bürgerforum Energiewende Hessen 

Durch Übernahme von Risiko steigen 
die Wertschöpfungspotenziale

Seite 50
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Verteilung des Kuchens

03.2022 | Wiesbaden | Die LEA Hessen stellt sich vor

51
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Kommunale Wertschöpfung

Geldflüsse aus Sicht des Eigenkapitalgebers 

•  

54

Aufkommen Gewerbesteuer 
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Wirtschaftlichkeit

Kosten für Investition und Betrieb von Windparks

•  

55
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Was bringt es der kommunalen Flächeneigentümerin? 
(inkl. 25% Kommunalbeteiligung)

- in 30 Jahren (maximale Standfestigkeit): ca 11 Mio. Euro pro WEA

- in 25 Jahren: ca 8,7 Mio. Euro

- moderate
Pachtannahme:

Mindestpacht iHv 150.000 € p.a.
für die gesamte Laufzeit 
sowie bis ins 15. BJ von 
ertragsabhängig 18,00% 

sowie ab dem 16. BJ bis 30. BJ 
von 22,50% (effektive Pacht bis
zu 300.000 € p.a.) 

Quelle: Berechnung Wirtschaftsprüferkanzlei SterrKölln

- € 

2.000.000 € 

4.000.000 € 

6.000.000 € 

8.000.000 € 

10.000.000 € 

12.000.000 € 

Einnahmen

Potenzielle kommunale  Einnahmen pro Windenergieanlage  - 
Beispielrechnung für Hessen

Pachteinnahmen Gewerbesteuer (ab Jahr 16)

Optional: 25% Kommunal-Beteiligung EEG-Kommunalabgabe
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58

Beteiligung von Bürgern
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toolbox.lea-hessen.de 

Werkzeugkasten für Kommunen

59

Broschüre zum Nachlesen
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Werkzeugkasten für Kommunen

LEA Hessen | Zukunftsforum Energie & Klima 2022 60

toolbox.lea-hessen.de 


	Dokumente
	Öffentliche Niederschrift 29.08.2024 Windkraftausschuss  (exportiert: 05.09.2024)

	Tagesordnungspunkte
	I. öffentliche Sitzung
	1. Vorstellung LEA - Unterstützungsangebot zur weiteren Vorgehensweise Windkraft
	PowerPoint-Präsentation (exportiert: 05.09.2024)
	Folie 1: Windenergie-Prozess-Vorschlag 
	Folie 2: Ablauf Windenergieplanungen
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7: Rollen der Kommune
	Folie 8
	Folie 9: Grundsätzliche Empfehlung zur Kommunikation
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18: Prozessempfehlung für Eltville
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30: In welcher Phase hat die Kommune Einflussmöglichkeiten?
	Folie 31
	Folie 32: Mehr Kommunalbeteiligung: mehr Anteil am  Kuchen – aber: Vergaberecht beachten
	Folie 33: Beteiligungsmodelle
	Folie 34: Beteiligungsmodelle
	Folie 35: Beteiligungsmodelle
	Folie 36: Beteiligungsmodelle
	Folie 37: Beteiligungsmodelle
	Folie 38: Beteiligungsmodelle
	Folie 39: Direkte beteiligungsmodelle
	Folie 40: Direkte beteiligungsmodelle
	Folie 41: Direkte beteiligungsmodelle
	Folie 42: Beteiligungsmodelle
	Folie 43: Lokale Wertschöpfung steigern
	Folie 44: Beteiligungsmöglichkeiten
	Folie 45: Lokale Wertschöpfung steigern
	Folie 46
	Folie 47
	Folie 48
	Folie 49
	Folie 50: Durch Übernahme von Risiko steigen die Wertschöpfungspotenziale
	Folie 51
	Folie 52
	Folie 53
	Folie 54
	Folie 55
	Folie 56
	Folie 57
	Folie 58
	Folie 59
	Folie 60





